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L37089 Dienstgeberabgabe Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §80

BAO §9 Abs1

DienstgeberabgabeG Wr §6a Abs1

KommStG 1993 §6a Abs1

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

1. KommStG 1993 § 6a heute

2. KommStG 1993 § 6a gültig ab 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

3. KommStG 1993 § 6a gültig von 26.03.2009 bis 30.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2002/15/0152 E 19. Dezember 2002 RS 2 (hier: Haftung gemäß § 6a Abs. 1 KommStG 1993 und § 6a Abs. 1 Wr

DienstgeberabgabeG; mit dem Zusatz: Diese Überwachungspflicht besteht auch dann, wenn es noch nicht zu einer

Fehlleistung der beauftragten Person gekommen ist [vgl. VwGH 19.6.1999, 99/14/0128; 21.10.2003, 2001/14/0099,

mwN].)

Stammrechtssatz

Wenn der verantwortliche Vertreter seine abgabenrechtlichen PHichten auf eine andere Person überträgt, wird er

dadurch nicht von seiner Verantwortung befreit. Es treIen ihn in einem solchen Fall Auswahl- und KontrollpHichten,

deren Verletzung zu Haftungsfolgen nach § 9 BAO führen kann. Es gehört zu den PHichten des zur Vertretung einer

juristischen Person Berufenen, durch geeignete Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen, insbesondere durch

Einrichtung von Kontrollmechanismen dafür Sorge zu tragen, dass die Erfüllung abgabenrechtlicher PHichten

tatsächlich erfolgt. Der zur Vertretung einer juristischen Person Berufene hat die Tätigkeit der von ihm beauftragten

Person in solchen Abständen zu überprüfen, die es ausschließen, dass die Verletzung abgabenrechtlicher PHichten

verborgen bleibt (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 122 f, und Ritz, Bundesabgabenordnung, § 9 Rz 12).Wenn der

verantwortliche Vertreter seine abgabenrechtlichen PHichten auf eine andere Person überträgt, wird er dadurch nicht

von seiner Verantwortung befreit. Es treIen ihn in einem solchen Fall Auswahl- und KontrollpHichten, deren Verletzung

zu Haftungsfolgen nach Paragraph 9, BAO führen kann. Es gehört zu den Pflichten des zur Vertretung einer juristischen

Person Berufenen, durch geeignete Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen, insbesondere durch Einrichtung von

Kontrollmechanismen dafür Sorge zu tragen, dass die Erfüllung abgabenrechtlicher PHichten tatsächlich erfolgt. Der

zur Vertretung einer juristischen Person Berufene hat die Tätigkeit der von ihm beauftragten Person in solchen

Abständen zu überprüfen, die es ausschließen, dass die Verletzung abgabenrechtlicher PHichten verborgen bleibt

(Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 122 f, und Ritz, Bundesabgabenordnung, Paragraph 9, Rz 12).
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